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Rundschreiben SGB II Nr.: 03 / 2007

Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 7 SGB II

hier: Studiengebühren für Studierende an einer staatlichen Hochschule

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 16.03.2006 das Gesetz zur Sicherung der
Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen (HFGG) und das Gesetz zur Erhe-
bung von Studienbeiträgen und Hochschulausgaben (StBAG) verabschiedet, mit
welchen für Erstsemester ab dem Wintersemester 2006/2007 und von bereits Studie-
renden ab dem Sommersemester 2007 Studienbeiträge erhoben werden können.
Die Hochschulen können dabei selbst entscheiden, ab wann sie konkret und in wel-
cher Höhe (bis zu 500,00 € pro Semester) Studienbeiträge erheben.

Für Empfänger von BaföG ist keine Ausnahmeregelung vorgesehen.

Nach § 22 Abs. 7 SGB II können auch Studierende an einer staatlichen Hochschule,
die BaföG nach § 13 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 BaföG erhalten, einen Zuschuss zu
den ungedeckten Kosten der Unterkunft erhalten. Bei der Berechnung des Zuschus-
ses sind die zu entrichtenden Studiengebühren (im Gegensatz zur pauschalen Be-
rücksichtigung des ausbildungsbedingten Bedarfs) weder bedarfserhöhend noch
einkommensmindernd zu berücksichtigen, da ansonsten eine indirekte Finanzie-
rung der Studienbeiträge, welche letztendlich der Verbesserung der Lehre an den
staatlichen Hochschulen dienen sollen, aus SGB-II-Mitteln erfolgen würde. Vorrangig
ist in jedem Fall die Sicherung des Lebensunterhaltes.
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Für Studenten besteht im Rahmen der Selbsthilfe daneben grundsätzlich die Mög-
lichkeit, ein zinsgünstiges Darlehen zur Finanzierung der Studiengebühren in An-
spruch zu nehmen (z.B. über die NRW.BANK).

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung.

Im Auftrag

gez.

Laqua
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